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Hauptversammlung der MS Industrie AG am 1. Juli 2024 

 

Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung  

zu Tagesordnungspunkt 7  

(Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung eigener Aktien) 
 

Der Tagesordnungspunkt 7 enthält den Vorschlag, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum  
30. Juni 2026 eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals zu 
erwerben. Die Ermächtigung vom 06. Juli 2022 soll damit erneuert und verlängert werden. 
 
Mit dieser Ermächtigung soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre eigene Aktien bis zur Höhe von insgesamt 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals 
der Gesellschaft erwerben zu können. Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können 
über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Mit 
diesen Möglichkeiten wird der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gewahrt. 
 
Dabei soll die Gesellschaft neben einem Erwerb über die Börse eigene Aktien auch durch ein 
öffentliches Kaufangebot erwerben können. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, eigene Aktien zu 
erwerben, um sie Dritten im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder im Rahmen des 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteilen anbieten zu 
können.  
 
Diese Ermächtigung soll der Gesellschaft den nötigen Handlungsspielraum bieten, um ohne 
Beanspruchung der Börse im Rahmen ihrer Unternehmensstrategie schnell, flexibel und kostengünstig 
zu reagieren und in geeigneten Einzelfällen bei dem Erwerb von Unternehmen, von Beteiligungen an 
bzw. Teilen von solchen Unternehmen oder bei Zusammenschlüssen eigene Aktien ganz oder teilweise 
als Gegenleistung verwenden zu können. 
 
Die Möglichkeit der Überlassung von Aktien in den vorgenannten Fällen kann sich gegenüber der 
Zahlung von Geld als die günstigere – weil liquiditätsschonende – Finanzierungsform für die 
Gesellschaft erweisen und liegt damit auch im Interesse der Aktionäre. Im Wettbewerb um attraktive 
Akquisitionen können sich daher Vorteile ergeben, wenn als Gegenleistung Aktien der Gesellschaft 
angeboten werden können. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen. 
 
Vorgenannte Akquisitionen erfordern in der Regel rasche Entscheidungen, so dass die 
Beschlussfassung der Hauptversammlung bei einer sich abzeichnenden Erwerbsmöglichkeit zu viel 
Zeit in Anspruch nähme. Der Gesellschaft steht darüber hinaus das Genehmigte Kapital für den Erwerb 
von Unternehmen oder Beteiligungen daran zur Verfügung. Die Entscheidung über die Art der 
Aktienbeschaffung trifft der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, wobei er sich allein vom 
Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lässt. 
 
Außerdem soll die Gesellschaft in der Lage sein, Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr 
verbundener Unternehmen sowie an Organmitglieder von mit ihr verbundenen Unternehmen 
auszugeben. Die Ausgabe von Aktien an diese Personengruppe fördert deren Integration in das 
Unternehmen und die Übernahme von Mitverantwortung. Damit liegt die Ausgabe von Aktien an 
Mitarbeiter und Führungskräfte im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Auch insoweit ist ein 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. 
 
Die Übertragung eigener Aktien anstelle der Inanspruchnahme eventuell ebenfalls zur Verfügung 
stehenden genehmigten Kapitals kann eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative sein, da sie den mit einer 
Kapitalerhöhung verbundenen Aufwand sowie den sonst eintretenden Verwässerungseffekt vermeidet. 
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Darüber hinaus sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, auch Vorstandsmitgliedern der 
Gesellschaft als variablen Vergütungsbestandteil anstelle oder neben einer Barzahlung (Bonus) ganz 
oder teilweise Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Durch die Gewährung von aktienbasierten 
Instrumenten an Vorstandsmitglieder wird ein Teil der Vergütung aufgeschoben und somit die Bindung 
an die Gesellschaft erhöht, indem der Vorstand an einer nachhaltigen Wertsteigerung des 
Unternehmens partizipiert. Es können variable Vergütungsbestandteile geschaffen werden, die einen 
Anreiz für eine langfristige, auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung setzen. Die 
Einzelheiten der Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt. Auch 
insoweit ist ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. 
 
Die aufgrund eines Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien soll die Gesellschaft mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen 
können. Die Hauptversammlung überträgt dazu die Entscheidung über die Einziehung dem Vorstand. 
 
Erworbene eigene Aktien sollen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch gegen Barleistung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts an einzelne Aktionäre oder Dritte veräußert werden können. Damit ist 
auch ein außerbörslicher Verkauf von Aktien möglich. Voraussetzung einer solchen Veräußerung ist, 
dass der erzielte Preis den Börsenpreis einer Aktie zum Veräußerungszeitpunkt nicht wesentlich 
unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung, die einem Bezugsrechtsausschluss gleichkommt, wird von der 
in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Im Interesse 
der Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, institutionellen Investoren 
Aktien der Gesellschaft anzubieten und/oder den Aktionärskreis zu erweitern. Die Möglichkeit der 
Veräußerung zurückerworbener eigener Aktien gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen Preises bei 
Veräußerung der eigenen Aktien. Die Gesellschaft wird in die Lage versetzt, sich aufgrund der 
jeweiligen Börsenverfassung bietende Chancen schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. 
 
Den Interessen der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis 
veräußert werden dürfen, der den Börsenkurs der Aktie gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 
Eingehung der Verpflichtung zur Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
 
Es sollen nicht nur die Aktien verwendet werden können, die aufgrund dieses 
Ermächtigungsbeschlusses erworben werden. Die Ermächtigung soll auch Aktien erfassen, die früher 
erworben wurden. Es ist vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien in gleicher 
Weise verwenden zu können wie die aufgrund dieses neuen Ermächtigungsbeschlusses erworbenen. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung stellt sicher, dass die Anzahl der nach Tagesordnungspunkt 7 lit. c) 
Ziff. (4) und (5) unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen eigenen Aktien zusammen mit anderen eigenen Aktien, die in 
direkter oder entsprechender Anwendung dieser Vorschrift während der Wirksamkeit der Ermächtigung 
ausgegeben oder veräußert wurden, die Grenze von 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der 
Verwendung der eigenen Aktien nicht übersteigt. Anzurechnen sind auch Aktien, die aufgrund von bis 
zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandel-/Optionsrechten ausgegeben 
wurden oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen ihrerseits während der 
Wirksamkeit der in Tagesordnungspunkt 7 enthaltenen Ermächtigung entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. 
 
Der Vorstand wird die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 3 Satz 1 AktG über die Ausnutzung der 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie über den Ausschluss des Bezugsrechts unterrichten. 
 
München, im Mai 2024 
 
 

Der Vorstand 
 


